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Stellenausschreibung 
Bei der Universitäts- und Hansestadt Greifswald im Stadtbauamt, Ab-
teilung Vermessung ist voraussichtlich zum 15.05.2016 die Stelle

Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter  
digitale Stadtkarte/Mietspiegel

befristet zur Elternzeitvertretung bis voraussichtlich längstens 
15.07.2017, in der Entgeltgruppe 8 TVöD, in Teilzeit mit einer 
wöchentlichen Arbeitszeit von 32 Std./Woche, zu besetzen.

Aufgabenschwerpunkte
-

licher Maßstäbe

Außendienst digital und analog gemessenen Daten bis hin zum 
Plott

-
sungstechnischen Berechnungen

-
arbeitung von Aufträgen der Fachämter zu unterschiedlichen 
thematischen Aufgabenstellungen

-
hebung der für den Mietspiegel relevanten Daten, Auswertung 
der Daten auf der Grundlage statistisch gesicherter Erhebungs- 
und Auswertungsmethoden, Umsetzung der Ergebnisse in eine 
Mietspiegelübersicht

der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Voraussetzungen
-

messungstechniker oder ein vergleichbarer Abschluss

Bewerbungsschluss ist der 31.12.2015.

Schriftliche Bewerbungen mit vollständigen Unterlagen richten Sie 
bitte an folgende Anschrift:

Universitäts- und Hansestadt Greifswald
Der Oberbürgermeister
Haupt- und Personalamt

Postfach 3153
17461 Greifswald

Gern können Sie Ihre Bewerbung auch per E-Mail (bitte eine Sam-
meldatei im PDF Format) an folgende E-Mail-Adresse schicken:
Haupt-Personalamt@greifswald.de

Mit der Bewerbung verbundene Kosten werden nicht erstattet.

Stellenausschreibung
Bei der Universitäts- und Hansestadt Greifswald, Tiefbau- und Grün-
flächenamt, Abteilung Unterhaltung von Verkehrs- und Grünanlagen, 
Bauhof, ist zum nächstmöglichen Termin die Planstelle 

Kraftfahrerin/Kraftfahrer Straßenreinigung
in der Entgeltgruppe 5 TVöD, Vollzeit, zu besetzen.

Aufgabenschwerpunkte
-

dienen der Kehrmaschine (Sonderfahrzeug mit Spezialan-  und 
-aufbauten) zur Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und 
Plätze

Spezialtechnik

Voraussetzungen

Bewerbungsschluss ist der 11.12.2015. 

Schriftliche Bewerbungen mit vollständigen Unterlagen richten Sie 
bitte an folgende Anschrift:

Universitäts- und Hansestadt Greifswald
Der Oberbürgermeister
Haupt- und Personalamt

Postfach 3153
17461 Greifswald

Gern können Sie Ihre Bewerbung auch per E-Mail (bitte eine Sam-
meldatei im PDF Format) an folgende E-Mail-Adresse senden:
Haupt-Personalamt@greifswald.de

Mit der Bewerbung verbundene Kosten werden nicht erstattet.

Stellenausschreibung
Bei der Universitäts- und Hansestadt Greifswald, Tiefbau- und Grün-
flächenamt, Abteilung Unterhaltung von Verkehrs- und Grünanlagen, 
Bauhof, ist zum nächstmöglichen Termin die Planstelle 

Straßenbauerin/Straßenbauer

in der Entgeltgruppe 5 TVöD, Vollzeit, zu besetzen.
Aufgabenschwerpunkte

von gebundenen und ungebundenen Tragschichten

von vorhandenen Oberflächenbefestigungen und Tragschichten, 
Herstellen von Bordanlagen, wasserführenden Mulden und Gos-
sen sowie das Verlegen von Entwässerungsleitungen 

-
phalttragschichten, Einbau von Asphalttrag-, Asphaltbinder-  und 
Deckschichten

Voraussetzungen

Bewerbungsschluss ist der 11.12.2015. 

Schriftliche Bewerbungen mit vollständigen Unterlagen richten Sie 
bitte an folgende Anschrift:

Universitäts- und Hansestadt Greifswald
Der Oberbürgermeister
Haupt- und Personalamt

Postfach 3153
17461 Greifswald

Gern können Sie Ihre Bewerbung auch per E-Mail (bitte eine Sam-
meldatei im PDF Format) an folgende E-Mail-Adresse senden:
Haupt-Personalamt@greifswald.de

Mit der Bewerbung verbundene Kosten werden nicht erstattet.

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald veräußert ein  
unbebautes Grundstück an der Grimmer Straße.
Das Grundstück liegt in ruhiger Lage der Fettenvorstadt. Es 
schließt an der Loitzer Straße, Ecke Soldmannstraße an. Die 
Größe beträgt 593 qm.
Im Inneren des angrenzenden Gebietes befindet sich ein 
Wohngebiet und am Rand Mischgebiete. Zulässig sind somit 
Wohngebäude, Geschäfts- und Bürogebäude, Schank- und Spei-
sewirtschaften, nicht störende Handwerksbetriebe, Betriebe des 
Beherbergungsgewerbes, sonstige Gewerbebetriebe und Anlagen 
für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesund-
heitliche und sportliche Zwecke. Die Vergabe des Grundstückes 
erfolgt gegen Gebot. Der Erwerbsantrag ist mit konkretem Preis-
gebot, Nutzungskonzept und Finanzierungsnachweis bis zum  
08. Januar 2016 (Datum des Poststempels) im verschlossenen, 
gekennzeichneten Umschlag einzureichen. 
Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald ist nicht verpflichtet, 
sich für das Höchstgebot oder ein anderes Gebot zu entscheiden.

http://www.greifswald.de/standort-greifswald/immobilienange-
bote/einzelgrundstuecke.html

Wir beraten Sie auch gern in einem persönlichen Gespräch. Ver-
einbaren Sie einen Termin. 
Universitäts- und Hansestadt Greifswald
Der Oberbürgermeister
Immobilienverwaltungsamt
Frau Ladwig Telefon:  03834 8536-2712
Postfach 31 53 Fax: 03834 8536-2702
17461 Greifswald E-Mail:  immobilienamt@greifswald.de

Grundstücksangebot

1. Hiermit hebe ich meine Anordnung über die Installation einer 
Bildaufzeichnungsanlage an der Klappbrücke in Greifswald-
Wieck vom 22. Oktober 2012 auf.

2. Hiermit ordne ich die Errichtung einer Bildaufzeichnungsanlage 
an der Polleranlage der Klappbrücke in Wieck an.

3. Die aufgezeichneten Bilder dienen der Aufrechterhaltung von 
Ordnung und Sicherheit an der denkmalgeschützten Klappbrücke 
und insbesondere der Verfolgung von Straftaten.

4. Rechtsgrundlage dieser Verordnung ist das Gesetz über die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung in Mecklenburg- Vorpommern 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 09. Mai 2011.

5. Diese Anordnung tritt am Tag nach Ihrer Veröffentlichung in Kraft 
und gilt für die Dauer von 10 Jahren.

Sachdarstellung/Begründung:
Die Klappbrücke in Greifswald-Wieck ist nach Ihrer Teileinziehung 
im Jahre 1998 als Fuß- und Radweg gewidmet, Ausnahmen zur 
Befahrung mit Kfz regelt die jeweils gültige Satzung über die Son-
dernutzung an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen der Uni-
versitäts- und Hansestadt Greifswald.
Im Zusammenhang mit der Neuerrichtung des Zugangskontrollsy-
stems an der Klappbrücke im August 2011 wurde versucht, die 
missbräuchliche Benutzung der Brücke durch „Hinterherfahren“ 
einzuschränken.

Verfahrensbeschreibung:
1.  Es werden 3 Kameras installiert, die nur im Ereignisfall je-

weils 1 verpixeltes Bild speichern.
2.  Der Ereignisfall ist als unregelmäßiges Ereignis(UE) in 2 Situ-

 a) Endlagenauswertung (Blockierung des Poliers z. B. durch 
Unfall),

 b) Schleifenreihenfolge nicht plausibel (z. B. Hinterherfah-
ren).

3.  Wird ein UE festgestellt, erhält der Betreiber eine Alarmmel-
dung. Diese bleibt solange bestehen, bis diese quittiert wird. 
Die entstandenen Bilddaten sind verpixelt und nach 4 Tagen 
automatisch gelöscht.

4.  Die Entpixelung der Bilddaten ist nur bei Hinzuziehung einer 
2. autorisierten Person durch den Betreiber (Hafenmeister) 
des Bedien-PCs möglich. Diese Person wird ein Mitarbeiten 
Mitarbeiterin des Rechtsamtes der Universitäts- und Hanse-
stadt Greifswald sein.

5.  Während einer Bildaufzeichnung an der Klappbrücke erfolgt 
eine optische Signalisation „BILDAUFZEICHNUNG AN“. Ist die 
Aufzeichnung beendet, erlischt diese Anzeige.

Greifswald, den 22. Okt. 2015

Dr. König
Oberbürgermeister

Straftatbestände sind nach folgenden Gesetzen gegeben:
- StVO -  Verkehrsgefährdung
 SGB - Sachbeschädigung 
   öffentlichen Eigentums
 Landeswassergesetz M-V -  Gewässerverschmutzung

Greifswald, den 22. Okt. 2015

Dr. König
Oberbürgermeister

Die folgende Anordnung wurde im Internet unter www.greifswald.de/ortsrecht am 4. November 2015 öffentlich bekannt gemacht.

Anordnung über die Installation einer Bildaufzeichnungsanlage  
an der Klappbrücke in Greifswald-Wieck

Wichtiger Hinweis 
Die Ämter der Stadtverwaltung haben am Freitag, dem 
11. Dezember wegen einer Personalversammlung erst 
ab 10:00 Uhr Sprechzeit. 

Schließzeiten des Büros  
der Behindertenbeauftragten 

Das Büro der Behindertenbeauftragten Monika Kindt im Haus der 
Begegnung, Trelleborger Weg 37, entfallen am Donnerstag, dem 
3. Dezember, am Dienstag, dem 8. Dezember und am Dienstag, 
dem 15. Dezember 2015 die Sprechzeiten. An diesen Tagen kann 
auch der Service rund um den Greifswalder Kultur- und Sozialpass 
nicht angeboten werden. 

Einladung 
zur Informationsveranstaltung

Stadt und Landkreis laden gemeinsam zu Informationsveran-
staltung zur aktuellen Flüchtlingssituation in Greifswald ein.

Flüchtlinge und politisch Verfolgte schon seit vielen Jahren Auf-
nahme aus humanitären Gründen oder weil sie in ihrem Heimatland 
verfolgt werden und hier Asyl beantragen. Aufgrund der aktuellen 
Situation hat die Zahl der Menschen, die gegenwärtig hier Zuflucht 
suchen und Unterstützung  benötigen, erheblich zugenommen.
Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald und der Landkreis 
Vorpommern-Greifswald laden darum gemeinsam zu einer Infor-
mationsveranstaltung ein, in der über die aktuelle Situation der 

am Dienstag, dem 1. Dezember 2015, von 17 bis 19 Uhr in der Aula 
des Humboldt-Gymnasiums (Makarenkostraße 54, Schönwalde II) 
statt. Bei der Veranstaltung werden auch Fragen der Bürgerinnen 
und Bürger beantwortet und Möglichkeiten der ehrenamtlichen 
Hilfe aufgezeigt.












